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Zur Sitzung der Bezirksvertretung Wieden am 12. Dezember 2019 stellt der Klub der 

sozialdemokratischen Bezirksrätinnen und Bezirksräte den nachstehenden 

ANTRAG 

betreffend 

Verhaltensregeln für die Nutzung von E-Scootern 

Die Bezirksvertretung Wieden ersucht die Vizebürgermeisterin und amtsführende Stadträtin 

Birgit Hebein, einen Kodex an Verhaltensregeln für die Nutzung von E-Scootern in Form leicht 

verständlicher Piktogramme auszuarbeiten, der den Nutzenden von E-Scootern durch die 

Betreiberfirmen bei jeder Nutzung auf das Mobiltelefon geschickt werden muss und auch in 

gedruckter Form auf E-Scootern befestigt oder aufgedruckt werden soll. 

Begründung 

E-Scooter stellen im innerstädtischen Bereich ein wachsendes Verkehrssicherheitsrisiko dar. 

Wie die zahlreichen Beschwerden nahelegen, gehören rücksichtsloses oder unbedachtes 

Verhalten der NutzerInnen von Scootern, wie Rasen, Befahren von Gehsteigen, Missachtung 

der Regeln des Vorrangs und von Ampeln, Gefährdung älterer Personen und von Kindern, 

Nutzung zu zweit oder sogar zu dritt, Abstellen von Scootern in Gehrelationen, auf Radwegen, 

Zebrastreifen oder vor Hauseingängen zu den alltäglichen Erfahrungen von 

BezirksbewohnerInnen im innerstädtischen Bereich. Obwohl in Medien bereits vielfach auf diese 

Probleme hingewiesen wurde, zeigt die Zunahme an Beschwerden, dass sich die Lage 

verschlimmert. Es ist daher aus Sicht der Bezirksvertretung dringend erforderlich, durch eine 

Kampagne rücksichtsvolles und StVO-konformes Fahrverhalten einzumahnen, wobei auf die 

Erfahrungen des Wiener Modells im Bereich der Abfallentsorgung und der Entsorgung von 

Hundekot zurückgegriffen werden kann. Im Bereich des Overtourismus setzen immer mehr 

Städte auf automatische Nachrichten auf Mobiltelefone (zuletzt Kyoto in Japan) und nutzen 

dabei auch universal verständliche (und vielfach in humorvoller Weise dargestellte) 

Piktogramme auf Karten und Foldern. Es bietet sich auch für Wien an, auf diese Formen der 

Vermittlung von Benimmregeln hinzuweisen. 
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